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Außerdem gibt es doch (bundesweite Intergrationsrichtlinien) mittlerweile die Verpflichtung ein
BEM - Gespräch zu führen (Erörtertung von geundheitswiederherstellenden Maßnahmen zur
beruflichen Wiedereingliederung) wenn jemand mehr als 6 Wochen im Jahr krank war? Das
müsste doch nach deiner ersten Erkrankung auch stattgefunden haben. Ist da nichts
angeklungen...?
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